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Der Gemeinderat der Gemeinde Freudental hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
15.10.03 folgende Verkaufsbedingungen für die gemeindeeigenen Einzel- und 
Doppelhausbauplätze im Baugebiet „Wolfsberg I“ beschlossen: 
 
Die gemeindeeigenen Einfamilien- und Doppelhausbauplätze sollen an Interessenten 
verkauft werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 
x� die Grundstücke sollen selbst genutzt werden, d. h. es wird Wohneigentum für 

die Eigennutzung schaffen, 
x� und es soll sich um junge Familien (Vorrang haben Familien mit Kindern) 

handeln. 
Zusätzlich soll eine Bauverpflichtung von fünf Jahren vertraglich vereinbart werden. 
Bei Nichterfüllung geht der Bauplatz zum Verkehrswert, max. aber zum 
Verkaufspreis ohne Verzinsung an die Gemeinde zurück. Für die Bauplatzvergabe ist 
der Gemeinderat zuständig und sollten nach Anwendung dieser Kriterien mehr 
Interessenten als Grundstücke vorhanden sein entscheidet das Los.  
 
Der Verkaufspreis beträgt pro qm 300,-- ¼�HUVFKORVVHQ 
 
 

 

 


